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Mitglieder-Info Nr. 31/2012 

„ Arbeitgeberkosten“ beim Persönlichen Budget 

Entscheidung des BSG vom 31.01.2012 , - Az.: B 2 U 1/11 R - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage übersende ich Ihnen die Entscheidung des 2. Senats des BSG vom 31.01.2012 
zur Kenntnis. 

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhaltes machte der Kläger Mehrkosten 
im Rahmen eines Persönlichen Budgets geltend, weil er selbst Arbeitgeber seiner Pflegehilfs-
kräfte sein wollte. 

Der erkennende Senat wies die Revision des Klägers im Wesentlichen mit der Begründung 
zurück, dass es für die Höchstbetragsregelung des § 17 Abs. 3 Satz 4 SGB IX gerade keine 
atypische Situation sei, dass ein Versicherter, der statt des Erhaltes einer von persönlicher 
Dienstleistung geprägten Naturalleistung seinen Dienstleistungsbedarf in Eigenregie decken 
will, damit zusätzliche zur Deckung seines individuellen Bedarfs objektiv nicht erforderliche 
Mehrkosten in Kauf nehmen muss.  

Diese typischen Mehrkosten dürften bei der Höhe des Persönlichen Budgets nicht berücksich-
tigt werden. Ich verweise hierzu insbesondere auf die Rd-Nrn. 42 ff. der beigefügten Ent-
scheidung. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.: 

Matthias Krömer 
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